
v ob-eto4/93 

Tarifvertrag 

vom 14. Juni 2021 

zur Regelung eines Mindestlohnes im Steinmetz-

 

und Steinbildhauerhandwerk 
(TV Mindestlohn) 

Zwischen dem 

Bundesverband Deutscher Steinmetze 
Bundesinnungsverband des Deutschen 
Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerks 
Weißkirchener Weg 16, 60439 Frankfurt am Main 

und der 

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Bundesvorstand, 
Olof-Palme-Straße 19, 60439 Frankfurt am Main 

wird folgender Tarifvertrag über ein einheitliches Mindestentgelt im Sinne des Gesetzes 
über zwingende Arbeitsbedingungen bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen (Ar-
beitnehmer-Entsendegesetz AEntG) geschlossen: 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Räumlicher Geltungsbereich: 

Das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. 

(2)Betrieblicher Geltungsbereich: 

21 Alle Betriebe des Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerks. 

Dies sind die Betriebe und selbständige Betriebsabteilungen, die unter ande-
rem manuell oder maschinell die folgenden Tätigkeiten ausüben: 
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Herstellen und Bearbeiten von Natur- und Betonwerkstein, Bekleidungen 
und Belägen, 
Verlegen und Versetzen von Natursteinprodukten und Produkten aus 
Verbundwerkstoffen, soweit sie teilweise aus Naturstein bestehen, 
sowie — wenn diese Tätigkeiten nicht arbeitszeitlich überwiegend 
ausgeübt werden — Verlegen und Versetzen von Produkten aus anderen 
Materialien, 
Restaurierungen und Antragsarbeiten in natürlichem und künstlichem 
Stein, 
Reinigungs- und lmprägnierungsarbeiten sowie Konservierungsarbeiten, 
Garten- und Landschaftsgestaltung in Natur- und Betonwerkstein, 
alle im Rahmen des Grabmalherstellens, -bearbeitens und -versetzens 
anfallenden Arbeiten sowie 
alle Bildhauerarbeiten, einschließlich der künstlerischen. 

Betriebe, die die vorgenannten Tätigkeiten ausüben, werden erfasst, sofern 
sie überwiegend Steinmetzarbeiten im Sinne der Baubetriebe-Verordnung 
ausführen. 

2.2 Betriebe, die unter Nr. 2.1 fallen, werden grundsätzlich als Ganzes erfasst. 
Werden in diesen Betrieben in selbständigen Betriebsabteilungen fachfremde 
Arbeiten ausgeführt, so werden diese Abteilungen dann nicht erfasst, wenn 
sie von einem spezielleren Tarifvertrag erfasst werden. 

2.3 Nicht erfasst werden Betriebe des 
a) Baugewerbes 
b) Betonsteinhandwerks und Betonsteingewerbes 
C) Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaues und 
d) Betriebe und Betriebsabteilungen der Natursteinwerkstein-

 

Industrie, die Naturwerkstein gewinnen und/oder überwiegend 
industriell  be-  oder verarbeiten_ 

2.4 Nicht erfasst werden Betriebe des Betonstein- und Terrazzoherstellerhand-
werks. Für Betriebe und selbständige Betriebsabteilungen mit Sitz im Inland 
gilt Satz 1, solange diese von dem Tarifvertrag über eine Zusatzrente im 
Betonstein- und Terrazzoherstellerhandwerk vom 13. Dezember 2010 (TV 
TZR Betonsteinhandwerk-Ost) erfasst werden. 

(3) Persönlicher Geltungsbereich: 

Gewerbliche Arbeitnehmer (Arbeiter), die eine nach den Vorschriften des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Rentenversicherung - (SGB  VI)  versiche-
rungspflichtige Tätigkeit ausüben. 

Nicht erfasst werden: 

a) Schüler an allgemeinbildenden Schulen mit Ausnahme der Schüler an 
Abendschulen und -kollegs. 
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b) Schulabgänger, die innerhalb von 12 Monaten nach Beendigung ihrer 
Schulausbildung bis zu einer Gesamtdauer von 50 Arbeitstagen beschäftigt 
werden. 

C) Gewerbliches Reinigungspersonal, das ausschließlich für die Durchfüh-

 

rung und Aufrechterhaltung von Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit be-
schäftigt ist. 

§ 2 
Mindestlohn 

(1) Dieser Mindestlohn ist Lohn im Sinne des § 5 Nr. 1 AEntG für alle von dem persön-
lichen Geltungsbereich dieses Tarifvertrages erfassten Arbeitnehmer. 

(2) Der Mindestlohn beträgt: 

a) mit Wirkung vom 1. August 2021 12,85 € 

b) mit Wirkung vom 1. August 2022 13,35 € 

(3) Höhere Lohnansprüche auf Grund anderer Tarifverträge oder einzelvertraglicher 
Vereinbarungen bleiben unberührt. 

§ 3 
Fälligkeit des Mindestlohnes 

(1) Der Anspruch auf den Mindestlohn wird spätestens zum 15. des Monats fällig, der 
dem Monat folgt, für den der Mindestlohn zu zahlen ist. 

(2) Absatz (1) gilt nicht für die Entgeltansprüche der Arbeitnehmer, die nachweislich 
über ein Arbeitszeitkonto unter den Voraussetzungen des § 3 Nr. 2 des Rahmenta-
rifvertrags für die gewerblichen Arbeitnehmer im Steinmetz- und Steinbildhauer-
handwerk (RTV) erfasst werden, soweit ein Ausgleich der erworbenen Mindest-
lohnansprüche zu einem späteren Zeitpunkt in Form von Freizeit erfolgt und für 
diese Mindestlohnansprüche ein wertgleicher und vollständiger Zeitausgleich inner-
halb der tariflich festgelegten Ausgleichszeiträume gewährleistet ist. In diesen Fäl-
len ist ein Lohn auf der Basis von 39 Stunden die Woche (montags bis freitags 7,8 
Stunden) bei Teilzeit auf Basis der vereinbarten regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit zu zahlen, der spätestens zum 15. des Monats fällig wird, der dem Monat 
folgt, für den er zu zahlen ist. 

(3) Die Ausschlussfristen nach § 16 des Rahmentarifvertrages für gewerbliche Arbeit-
nehmer im Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk geiten nicht für Ansprüche auf 
den Mindestlohn. Es gilt die gesetzliche Verjährung. 
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§ 4 
Allgemeinverbindlichkeit 

Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich, gemeinsam die Allgemeinverbindlichkeit 
dieses Tarifvertrages durch den Bundesminister für Arbeit und Soziales zu beantragen. 

§ 5 
Inkrafttreten und Laufzeit 

(1) Dieser Tarifvertrag tritt zum 1. August 2021 in Kraft. 

(2) Er tritt zum 30. September 2023 ohne Nachwirkung außer Kraft. Der Tarifvertrag kann 
ohne Einhaltung einer Frist ohne Nachwirkung gekündigt werden, wenn keine Rechts-
verordnung erlassen worden ist, nach welcher die Rechtsnormen des TV-Mindestlohn 
auf alle unter den Geltungsbereich des TV-Mindestlohn fallenden und nicht tarifge-
bundenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Anwendung finden. 

(3) Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich, rechtzeitig vor Auslaufen des Tarifvertrages 
in Verhandlungen über eine Anschlussregelung einzutreten. 

Frankfurt, den  ecw 
Bundesverband Deutscher Steinmetze 
Bundesinnungsverband des Deutschen 

Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerks 
Weißkirchener Weg 16, 60439 Frankfurt am Main 

Frankfurt, den 26. Juli 2021 

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, 
Bundesvorstand, 

Olof-Palme-Straße 19, 60439 Frankfurt am Main 
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